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Teilnahmebedingungen  
 

Wer kann teilnehmen und wie viele Fotos kann jeder Teilnehmer einreichen?  

Jede natürliche Person über 14 Jahre kann mitmachen! Personen unter 18 Jahren benötigen auf der 
Einverständniserklärung die Unterschrift einer erziehungsberechtigten Person.  
Jeder Teilnehmer kann maximal 3 digitale Fotos im jpg‐Format einreichen. Das Bild sollte ca. 3 MB für 
eine ausreichende Druckqualität haben. 
 
Welches Motto soll das Bild interpretieren?  

Das Motto lautet: „Mein Lieblingsplatz in Neuenstadt ist…“. Motiv und Thema der eingereichten Fotos 
sollen sich mit dem Motto des Wettbewerbs auseinandersetzen. Ein Bezug zu Neuenstadt muss zu 
erkennen, bzw. nachvollziehbar sein. Bei der Fototechnik ist alles erlaubt, d.h. die Fotos können auch mit 
einer Fotosoftware bearbeitet werden. 
 
Wann und wo können Sie die Fotos abgegeben?  

Senden Sie die Fotos zwischen 20. Juli und 1. Oktober 2018 zusammen mit der Einverständniserklärung 
per E-Mail an miriam.bruetsch@neuenstadt.de oder geben Sie diese auf einem Datenträger im Rathaus 
(Zimmer 12) ab. Bereits eingereichte Bilder werden am Kirchweihsonntag, 9. September 2018 von 11 Uhr 
bis 17 Uhr im Forstamt gezeigt, dort können an diesem Tag auch Bilder auf einem Datenträger 
abgegeben werden. 
 
Benötigen die Fotos einen Titel und eine Ortsangabe?  

Es ist wünschenswert, jedoch nicht verpflichtend, dass Sie bei jedem Foto ein Titel angegeben. 
Erforderlich ist jedoch die genaue Angabe der Örtlichkeit des Bildmotives. 
 
Was ist zu beachten, wenn Personen auf dem Foto sind?  

Grundsätzlich ist zu beachten, dass die auf dem Foto abgebildete/n Person/en einer Veröffentlichung des 
Fotos einwilligt bzw. einwilligen. Wenn Kinder auf dem Foto abgebildet sind, muss eine 
Einverständniserklärung der Erziehungsberechtigten vorliegen. 
 
Was ist in rechtlicher Hinsicht zu beachten?  

Der Teilnehmer versichert, dass er über die vollen Bildrechte für die eingereichten Fotos verfügt, d. h. 
dass die Fotos von ihm gefertigt worden sind und die abgebildeten Personen mit der Abbildung und deren 
Veröffentlichung und Verbreitung einverstanden sind.  
Die Urheber der Gewinnerfotos räumen der Stadt Neuenstadt a. K. das uneingeschränkte Recht ein, die 
Fotos umfassend für Zwecke der Stadt Neuenstadt a. K. im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit zu 
verwenden, d. h. die Fotos ‐ entgeltlich oder unentgeltlich ‐ zu veröffentlichen und zu verbreiten. Die Stadt 
Neuenstadt kann die Gewinnerfotos ohne zeitliche, örtliche und inhaltliche Einschränkung verwenden, 
insbesondere für touristische, kulturelle und sonstige Öffentlichkeitsarbeit.  
 
Was kann man gewinnen?  

Eine Jury wählt die Gewinner des Wettbewerbs aus. Die 12 schönsten Fotos werden im Kalender 2019 
der Stadtwerke Neuenstadt veröffentlicht. Für die beste Kombination von Foto und Lieblingsplatz-
Kommentar haben die Stadtwerke Neuenstadt einen ganz besonderen Preis gestiftet: Gewinnen Sie ein 
professionelles Fotoshooting alleine, mit der Familie oder mit Freunden an Ihrem Lieblingsplatz.  
 
Sie haben Fragen zum Fotowettbewerb? 

Wenden Sie sich bei Fragen ab dem 20. Juli 2018 an: Stadtverwaltung Neuenstadt a. K., Miriam Brütsch, 
Tel. 07139 9723, miriam.bruetsch@neuenstadt.de.  


